
2773 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 

des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vorn 10. November 1983 be­

treffend ein Bundesgesetz über die Zeichnung von zusätzlichen Kapital­

anteilen bei der Inter-Amerikanischen Entwicklungsbank und über die 

Leistung eines weiteren Beitrages zum Fonds für Sondergeschäfte 

Die Inter-Arnerikanische Entwicklungsbank wurde im Jahre 1959 ge­

gründet und hat die Aufgabe, die wirtschaftliche Entwicklung ihrer zu 

den Entwicklungsländern zählenden Mitgliedern durch Gewährung von Anleihen 

und Leistung Technischer Hilfe zu fördern. österreich ist seit 1977 Mit­

glied der Bank. 

Der Gouverneursrat der Inter-Amerikanischen Entwicklungsbank hat am 

25. Feber 1983 eine Erhöhung des genehmigten Kapitals der Bank um 15 

Milliarden US-Dollar und eine Erhöhung der Mittel des Fonds für Sonder­

geschäfte um 702,5 Millionen US-Dollar beschlossen. 

Durch den gegenständlichen Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll 

der Bundespräsident oder ein von ihm hiezu bevollmächtigter Vertreter 

ermächtigt werden, namens der Republik österreich 976 zusätzliche Kapital­

anteile in Höhe von je 10.000 US-Dollar mit dem Gewicht und Feingehalt 

vom 1. Jänner 1959 zu zeichnen sowie der Inter-Amerikanischen Ent­

~icklungsbank gegenüber eine Verpflichtungserklärung zur Leistung 

eines weiteren Beitrages zum Fonds für Sondergeschäfte in der Höhe 

von 33.845.175,- Schilling abzugeben. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 

vom 15. November 1983 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, 

dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß somit den 

Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vorn 10. November 1983 

betreffend ein Bundesgesetz über die Zeichnung von zusätzlichen Kapital­

anteilen bei der Inter-Amerikanischen Entwicklungsbank und über die 

Leistung eines weiteren Beitrages zum Fonds für Sonderge~chäfte, wird 

kein Einspruch erhoben. 

T rn e j 

Berichterstatter 

Wien, 1983 11 15 

C e e h 

Obmann 
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